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Bambergiſch

anmaſſen/ ſoll niemand zu Gefencknuß/ oder peinlicher Frag angenom⸗

men / ſonder dieſelben angemaſten Warſaͤger vnd Anklaͤger/ ſollen dar⸗

umb geſtrafft werden . So auch der Richter darůber vff ſolche der War⸗

ſaͤger angeben/ weiter verfure / ſoll er dem Gemarterten/ Coſien/ Schmer⸗⸗

tzen / Injurien vnd Schaͤden / wie im nechft obgeſetzten acht vnd zwein⸗

tzigſten Artickel gemelt/ abzulegen ſchuldig ſeyn.

Von Gleichnuß / ſo man auß den nachgeſetzten Anzei⸗

gungen in vnbenandten Argwonigkeiten der

Miſſethat nemen ſoll .

XXXI . Item / Auß dieſen nachgeſetzten Artickeln von Argwon vnd An⸗

zeigung der Miſſethat ſagend /ſoll in faͤllen ( ſo darinnen nicht benant

ſeyn ) Gleichnuß genommen werden / Wann nicht moͤglichiſt / alle Arg⸗

woͤnige/ oder verdaͤchtige Falle vnd Vmbſßend zubeſchreiben .

Von gemeinen Argwoͤntgkeiten vnd Anzeigungen /
ſo ſich vff alle Niſſethat ziehen.

Erſilich von Argwoͤntgen Theylen / mit angehangener
Erklaͤrung / wie vnd wann die ein redlich An⸗

zeygung machen moͤgen.

XXXII . Item / So man der Anzeigung / die in viel nachgeſetzten Artickeln

Sumirveſlen lehdle gemelt / vnd zu peinlicher Frag gnugſam geordent ſeyn / nicht gehaben
nechſten vorgeſetzten

Laſtnde wlüen d: mag / So ſoll man Erfarung haben⸗ nach den nachvolgenden / vnd

achſwoigenben Ding . dergleichen argwoͤnigen Vmbſtenden / ſo man nicht alle beſchreiben kan .

Erſilich / Ob der Verdacht ein ſolche verwegeneoder leichtfertige Per⸗

ſon/ von boͤſem Leumund vnd Geruͤcht ſen⸗ daß man ſich der Wiſſethat

zu ihr verſehen moͤge/ oder ob dieſelbig Perſon dergleichen Miſſethat

vormals mehr geuͤbt/ vnterſtanden habe/ oder geziehen worden ſey/
Doch ſoll ſolcher boſer Leumund / nicht von Feinden oder leichtferttgen

Leuten/
...
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Halß⸗Gericht . 10
Leuten/ ſonder von vnpartheilichen redlichen Leuten kommen . Zum an⸗

dern / Ob die verdacht Perſon an gefehrlichen Orten vnd Stetten / auch
zu gefehrlicher Zeit geſehen worden were / darauß man ſie der That
zuverdencken / Vrſach nemen moͤchte. Zum dritten / Ob ein Thaͤter
in der That / oder dieweil er auff dem Weeg darzu oder davon geweſt/
beſichtigt worden iſt / ſoll man Auffmerckung haben / ob die verdacht
Perſon ein ſolche Geſtalt / Kleyder / Waffen / Pferd/ oder anders ha⸗
be / als der Thaͤter obgemelter maſſen geſehen ward . Zum vierdten /
Ob die verdacht Perſon / bey ſolchen Leuten / Wohnung oder Geſell⸗
ſchafft habe / diedergleichen Miſſethat vben . Zum fuͤnfften/ Soll man

in Beſchedigungen oder Verletzungen warnemen / ob die verdacht Per⸗
ſon auß Neyd / Feindſchafft oder Gewartung einigerley Nutz zu der ge⸗

dachten Miſſethat Vrſach nemen moͤcht. Zum ſechſten / So ein Ver⸗

letzter oder Beſchedigter / auß etlichen Vrſachen / jemand der Miſſethat
ſelbſt zeihet / darauff ſtirbt / oder bey ſeinem Eyd betheuert . Zum ſie⸗
benden / So einer einer Miſſethat halb fluͤchtig wird . Zum achten /
So ein erfundener Miſſethaͤter jemand in peinlicher Frage beſaget / vnd

die recht Ordnung ( als hernach in dem acht vnd dreyſſigſten Artickel
geſetzt iſt ) in derſelben Frage nicht gehalten wurdet .

Ein Regel / wenn die vorgemelten argwoͤnigen Theyl /
ein gnugſame Anzeigung zu peinlicher

Frage machen .

Item / Im nechſten obgeſetzten Artickel / werden acht argwoͤnig
Theil / von Anzeigung peinlicher Frag funden / derſelben argwoͤnigen
Theil iſt keiner allein zu redlicher Anzeigung / darauff peinlich Frage
mag gebraucht werden / gnugſam / wo aber ſolcher argwoͤnigen Theil /
etlich beyeinander / auff jemand erfunden werden / So ſollen die jenen

( den peinlicher Frage halben zuerkennen vnd zu handeln gebuͤrt ) ermeſ⸗
ſen / ob dieſelben obbeſtimbten / oder dergleichen erfunden argwoͤnigen
Theil/ ſoviel redlicher Anzeigung der Miſſethat thun moͤgen/

ii als

XXXIIL .
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